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RS OGH 1949/11/30 3Ob292/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1949

Norm

ZPO §18

Rechtssatz

Dem Nebenintervenienten stehen nicht mehr Rechte zu als den Hauptparteien. Die von ihm erst nach Ablauf der für

die Hauptpartei geltenden Rechtsmittelfrist abgegebenen Erklärungen sind in diesem Rechtsmittelverfahren nicht zu

beachten.
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